
Beitragssatzung der Freien Wähler Laubach

19.03.2022

Der Jahresbeitrag der Freien Wähler Laubach wird ab dem Geschäftsjahr 2022 wie folgt
festgesetzt:

1. Reguläre Mitglieder zahlen 20 e.

2. Der ermäßigte Beitrag ist 12 e.
Anspruch auf den ermäßigten Beitrag haben alle Mitglieder, die mindestens einen
Teil des Geschäftsjahres minderjährig, Schüler, Studenten, Rentner oder Arbeitslo-
sengeldempfänger sind. Der Vorstand vermutet, dass alle Mitglieder verrentet sind,
die das 67. Lebensjahr erreichen oder in der Vergangenheit verrentet waren.

3. Familien zahlen 30 e.
Voraussetzung für einen Familienbeitrag ist, dass die entsprechenden Mitglieder un-
tereinander verwand oder verschwägert sind und an der selben Adresse wohnen. Falls
Nachname und Adresse exakt übereinstimmen, wird der Vorstand Verwandtschaft
vermuten.

4. Ehrenmitglieder sind ab dem Jahr ihrer Ernennung frei. Bereits bezahlte Beiträge
werden nicht erstattet.

5. Alle Mitglieder, deren Ermäßigung nicht vermutet wird, weisen ihre Mitgliedschaft in
einer der genannten Gruppen mit der entsprechenden Bescheinigung vor Einzug der
Beiträge unaufgefordert dem Vorstand nach. Nachträgliche Nachweise werden nicht
anerkannt.

6. Falls der Vorstand eine Ermäßigung ungerechtfertigterweise vermutet ist er ebenfalls
unaufgefordert zu informieren.

7. Wer durch Vorschlag der Freien Wähler Laubach zum Stadtverordneten oder Ma-
gistrat gewählt wurde, zahlt zusätzlich zu seinem Beitrag 90 e im Jahr. Findet
unterjährig ein Wechsel statt, reduziert sich dieser Zusatzbeitrag um die Hälfte.
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